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RS OGH 1984/10/18 7Ob665/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1984

Norm

MRG §10

MRG §14

Rechtssatz

Unter "Beziehen" der Wohnung im Sinne des § 14 Abs 3 MRG ist nicht schon die vorbereitende Vornahme von

Investitionen in der gemieteten Wohnung, sondern erst deren tatsächliche Benützung zu Wohnzwecken zu verstehen.
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